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Redakt ion  LMK Anmerkungen LMK 2008.  269893

BGH: Bi ldberichterstattung über das Privat leben aus dem Amt geschiedener Pol i t iker -
He ide  S imon is

K u n s t U r h G  g g  2 2 , 2 3 , 3 7 ;  B G B  5 g  2 4 2 , 8 2 3  I ,  1 0 0 4  I

1. Im Zusammenhang mit  der Presseberichterstattung über ein bedeutendes pol i t isches
Ereignis (hier:  Abwahl einer Ministerpräsident in) kann die ohne Einwi l l igung erfolgende
Veröffentlichung von Fotos, die die betroffene Politikerin bei nachfolgender privater
Betät igung zeigen (hier:  Einkäufe),  durch das Informationsinteresse der Al lgemeinheit
gerechtfertigt sein.

2. Die Tatsache, dass nach einem solchen Ereignis das Verhalten der Fotoreporter zu einer
gewissen Belästigung der Politikerin geführt hat, rechtfertigt nicht ohne Weiteres
Ansprüche auf Auskunft darüber, welche Fotos gefertigt und dem beklagten Presseorgan
überlassen wurden, und auf Herausgabe oder Vernichtung der vorhandenen Fotos.

BGH, Urtei l  vom 24.06.2008 - VI ZR 156/06 (KG Berl in),  cRUR 2008, 1Ol7

Anmerkung von Prof.  Dr.  Georgios Gounalakis

7. Prohlem beschreibung

Der BGH hatte sich mit  Art  und Umfang der Bi ldberichterstattung über Pol i t iker unmit telbar nach deren
Ausscheiden aus dem Amt auseinanderzusetzen. Konkret ging es um die Veröffent l ichung von Fotos, die die
langjährige Ministerpräsident in von Schleswig-Holstein, Heide Simonis, unmit telbar nach ihrem Ausscheiden
aus ihrem Amt infolge vier erfolgloser Wahlgänge zeigen. Die Aufnahmen entstanden am selben und
darauffolgenden Tag und bi lden sie beim Tät igen pr ivater Einkäufe ab. Sie erschienen unter anderem in der
,,Bild"-Zeitung mit dem Kommentar: ,,Danach ging Heide erst mal shoppen". Simonis begehrte hiergegen
nicht nur Unter lassung, sondern ver langte ebenso Auskunft  darüber,  welche weiteren Fotos sich im Besitz
der Zeitung bef inden. Ferner machte sie einen Freistel lungsanspruch bezügl ich der Anwaltskosten für die
Rechtsverfolgu ng geltend.

Die Besonderheit  des Fal les l iegt dar in,  dass Simonis nach dem Ausscheiden aus dem Amt streng
genommen nur noch als Privatperson einzustufen ist ,  selbst wenn das ausschlaggebende Ereignis nur
wenige Stunden zurücklag. Dessen ungeachtet wurde sie während derzwei Tage nach ihrem spektakulären
Aussche iden in  e iner  S i tua t ion  abge l ich te t ,  d ie  re in  p r iva ter  Natur  war  und in  ke iner le i  Zusammenhang mi t
derAmtsausübung stand. Gleichwohl hat der VL Zivi lsenaf das Interesse der Öffent l ichkeit  an der
Berichterstattung - zu Recht -  als überwiegend angesehen.

2. Rechtliche Wertung

Von den drei  aufgeworfenen Fragen musste der BGH im Ergebnis nur über die erste entscheiden. Über die
Auskunftsertei lung bezügl ich der archivierten Aufnahmen hatte das Gericht im konkreten Fal l  ebenso wenig
zu bef inden, wie über die Frage eines Freistel lungsanspruchs. Der BGH wies die Klage Sr 'rnonls
vol lumfängl ich ab. Das Gericht machte die Zulässigkeit  der Abbi ldungen am zeitgeschicht l ichen Bezug des
Ausscheidens der ehemaligen Ministerpräsident in von Schleswig-Holstein fest.  Dabei betonte es, dass der
Begri f f  des Zeitgeschehens nicht zu eng verstanden werden dürfe. Dies gi l t  nach Ansicht des VI.  Zivi lsenats
besonders fÜr Personen des politischen Lebens. Der Medienöffentlichkeit wird ein ,,gesteigertes
Informationsinferesse" unter dem Aspekt der ,,demokratischen Transparenz und Kontrolle" zugesprochen.
Aus diesem Grund zeigt s ich das Gericht in Bezug auf Pol i t iker auch großzügiger als gegenüber
,,konventionel/en" Prominenten. So wird ,,der Kreis berechtigter Informationsinteressen [...] gerade bei
Politikern nicht auf skandalöse, sittlich oder rechtlich zu beanstandende Verhaltensweisen beqrenzt'.
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Stattdessen räumt der BGH der schreibenden Zunft  einen Berichterstattungskorr idor ein, der es ihr auch
ermögl icht,  über die Normal i tät  des Al l tagslebens und ihrer Lebensführung zu berichten. Diese
Großzügigkeit  ist  angesichts des Standpunkts des Gerichts zu sat i r ischer Werbung mit  dem Ex-Minister
Oskar Lafontaine (BGHZ 169,34O = NIW 2007,689 = LMK 2007,212015 [m. Anm. Oetker]  -  Rücktr i t t  des
F inanzmin is te rs )  n ich t  über raschend.

Dabei bemüht sich der VL Zivi lsenat sicht l ich, den Anforderungen zu genügen, welche der EGMR im Jahre
2OO4 in seiner, ,Carol ine"-Rechtsprechung (EGMR, NJW 2004, 2647 f f  .  -  Carol ine von Hannover) aufgestel l t
hat.  Der EGMR versuchte darin die Medien auf die Rol le eines Wachhunds (, ,Watchdog") zu reduzieren und
auf diese Weise der Paparazzi- Industr ie den Absatz ihrer Produkte mit tels hoher Barr ieren für die
Bi ldberichterstattung zu erschweren. Der BGH konnte diesbezügl ich auf die Kurskorrektur des EGMR in
seiner al ler jüngsten Rechtsprechung zurückgrei fen: Seit  der Entscheidung der großen Kammer des EGMR
(NJW 2006, 1645 11647l -  Pedersen u. Baadsgaard/Dänemark) lassen die Hüter der europäischen
Menschenrechtskonvent ion berei ts i rgendeinen Bezug der Berichterstattung zu einer Sachdebatte von
al lgemeinem Interesse bzw. zu pol i t ischen oder sonst bedeutsamen Fragen ausrelchen (vgl .  auch EGMR,
NJW 2006,  591 [593]  -  Karhuvaara  und I l ta leh t i /F inn land) .  Konkre t  wurde der  Bezug zum
Allgemeininteresse am spektakulären Abgang der Pol i t iker in nach vier erfolglosen Wahlgängen festgemacht.
Die Öffent l ichkeit  dürfe auch in Form von Bi ldnissen erfahren, wie sie den Verlust ihrer Stel lung als
Ministerpräsidentin bewältige, ja sogarwie sich ,,Wut, Enttäuschung und Frustration manifesfleren". Dass
dies angesichts der Bi ldunterschri f t  in durchaus unterhaltender Form geschah, störte das Gericht zu Recht
n ich t :  Im Rahmen der  Abwägung sah es  ke inen Grund,  d ie  Pressef re ihe i t  h in te r  dem (h ie r  in  se inem
Kernbereich nicht betroffenen) Persönl ichkeitsrecht der Pol i t iker in zurücktreten zu lassen.

Den im Wege der Stufenklage geltend gemachten Auskunftsanspruch verneinte das Gericht.  Es schloss ihn
zwar nicht per se aus. Der BGH machte ihn jedoch vom Bestehen eines Herausgabe- und
Vernichtungsanspruchs abhängig, wie er etwa bei den Int imbereich betreffenden Aufnahmen in Betracht
kommt. Im Fal l  Simonis bestand ein derart iger Unter lassungsanspruch nicht,  wei l  berei ts die
Veröffent l ichung keine Persönl ichkeitsrechtsverletzung der Pol i t iker in beinhaltet  habe. Das Gericht betonte
frei l ich, dass die Hürden an einen derart igen Auskunftsanspruch al lein wegen des verfassungsrecht l ich
verbr ief ten Rechts der Presse auf Vorhaltung eines Pressearchivs aus Art .  5 I  GG hoch gelegt werden
mÜssen.  Daher  l ieß  der  Senat  es  n ich t  ausre ichen,  dass  s ich  d ie  Ex-Po l i t i ker in  durch  d ie
,,Beschattu ngsa kti on" belästigt fü h lte.

3. Praktische Folgen

Die prakt ischen Folgen des Fal les Simonis betreffen in erster Linie den Status ehemaliger Spitzenpol i t iker
unmittelbar nach Beendigung ihrer Amter.  Nicht die Bejahung des besonderen Interesses der öffent l ichkeit
an einer Bi ldberichterstattung über eine Pol i t iker in verwundert  angesichts der bisherigen Rechtsprechung
des BGH, sondern die Tatsache, dass die Karlsruher Richter offenbar gewil l t  s ind, eine
Ausstrahlungswirkung einer Stel lung als Person der Zeitgeschichte anzuerkennen, die gerade nicht
unmittelbar mit  der formel len Beendigung des Dienstverhältnisses zusammenhängt.  Dies ist  zu begrüßen,
da die Öffent l ichkeit  gerade angesichts der spektakulären Beglei tumstände des Fal les Sr 'rnonis ein
berecht igtes Interesse daran hat,  zu erfahren, wie die ehemalige Spitzenpol i t iker in mit  ihrem pol i t ischen
Misserfolg umging. Diese Rechtsprechung des BGH ist  zu begrüßen. Ein al lzu restr ikt iver Umgang mit  dem
öffent l ichen Interesse in der Bi ldberichterstattung l iegt nicht im Interesse des öffent l ichen
Kommunikat ionsprozesses. Das hat berei ts die jüngste , ,Carol ine"-Entscheidung des BGH gezeigt,  in der es
das Gericht beispielsweise das Vermieten einer Immobi l ie durch das adl ige Paar für das öffent l iche
Informationsinteresse als ausreichend ansah (BGH, NJW 2008,3141 = WRp 2008, 1367 f f  .  -  Vermietung
der  Fer ienv i l la  in  Ken ia) .  Au f  e ine  umfassende E inze l fa l labwägung w i rd  man auch nach der , ,S imon is" -
Entscheidung nicht verzichten können. Dass dies mitunter schwier ig ist ,  haben in jüngerer Zeit  Grenzfäl le
wie die,,Christ iansen"-Entscheidung (BGH, NJW 2008, 3138 = WRP 2008, 1363 f f .  -  Shopping mit  putzfrau
auf Mal lorca) gezeigt.
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Professor Dr. Georgios Gounalakis ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Internationales
Privatrecht,  Rechtsvergleichung und Medienrecht an der Universi tät  Marburg.
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